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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 220/2010 DER KOMMISSION 

vom 16. März 2010 

zur Annahme des Programms von Ad-hoc-Modulen für die Jahre 2013 bis 2015 für die 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 
9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 müssen die 
Bestandteile des Programms von Ad-hoc-Modulen für 
die Jahre 2013 bis 2015 festgelegt werden. 

(2) Für bestimmte Sektoren, die ein hohes Risiko von Ar
beitsunfällen und Berufskrankheiten oder berufsbedingten 
Gesundheitsproblemen bergen, aber in der Regel nicht 
oder nicht vollständig von den nationalen Systemen der 
sozialen Sicherung abgedeckt werden, wie „Fischerei und 
Aquakultur“ (Abteilung 03 der NACE Rev. 2), „Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden“ (Abschnitt B der 
NACE Rev. 2) und „Gesundheits- und Sozialwesen“ (Ab
schnitt Q der NACE Rev.2) sind zusätzliche Quellen not
wendig ( 2 ). 

(3) Ein neues Ad-hoc-Modul zu Arbeitsunfällen und berufs
bedingten Gesundheitsproblemen wird den Informatio
nen, die aus der europäischen Statistik über Arbeits
unfälle (ESAW) und der europäischen Statistik über Be
rufskrankheiten (EODS) gewonnen werden können, er
heblichen zusätzlichen Wert verleihen und es insbeson
dere ermöglichen, die Daten über Unfälle und Berufs
krankheiten direkt mit der Situation der Personen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verknüpfen und Angaben über 
neu auftretende Risiken zu erlangen (etwa über berufs
bedingte Gesundheitsprobleme, die nach nationalem 
Recht nicht als Berufskrankheiten anerkannt werden). 

(4) In der Europäischen Beschäftigungsstrategie wird umfas
send dargelegt, dass die Beschäftigungsaspekte der Zu
wanderung berücksichtigt werden müssen, und insbeson
dere unterstrichen, dass die Arbeitsmarktsituation von 
Migranten verbessert werden muss. In den beschäfti
gungspolitischen Leitlinien, die durch die Entscheidung 
2008/618/EG des Rates ( 3 ) erlassen wurden und ein in
tegraler Bestandteil des „Pakets integrierter Leitlinien“ 
sind, durch das im Rahmen der erneuerten Lissabon-Stra
tegie das Wachstum und die Beschäftigung in Europa 
angekurbelt werden sollen, wird besondere Aufmerksam
keit dafür gefordert, die Beschäftigungsdefizite benachtei
ligter Menschen, auch von Staatsangehörigen von Dritt
staaten im Vergleich zu EU-Bürgern, erheblich zu verrin
gern. In den Leitlinien wird ausdrücklich festgestellt, dass 
die Bekämpfung der Diskriminierung und die Integration 
von Zuwanderern von zentraler Bedeutung sind und dass 
ein angemessenes Management der Wirtschaftsmigration 
notwendig ist, um den Arbeitsmarkterfordernissen besser 
gerecht zu werden. Geeignete Daten zur Überwachung 
dieser Aspekte sind von größter Bedeutung, insbesondere 
da aufgrund der Alterung der Erwerbsbevölkerung der EU 
und des prognostizierten Fachkräftemangels der Bedarf 
an Arbeitsmigration in den nächsten Jahren weiter stei
gen wird. 

(5) Angesichts der laufenden Debatte über Flexicurity und 
der Forderung nach einer größeren Anpassungsfähigkeit 
sowohl der Unternehmen als auch der Arbeitnehmer in 
Europa, einem zentralen Aspekt der Europäischen Be
schäftigungsstrategie und der beschäftigungspolitischen 
Leitlinien, müssen Daten aus einer groß angelegten euro
päischen Erhebung über das Ausmaß der Anwendung 
verschiedener neuer Formen der Arbeitsorganisation 
und der Arbeitszeitgestaltung sowie über die diesbezüg
lichen Erfahrungen der Arbeitskräfte vorliegen. 

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ste
hen im Einklang mit der Stellungnahme des Ausschusses 
für das Europäische Statistische System —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das im Anhang aufgeführte Programm von Ad-hoc-Modulen für die Stichprobenerhebung über Arbeits
kräfte für die Jahre 2013 bis 2015 wird hiermit angenommen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 16. März 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

ARBEITSKRÄFTEERHEBUNG 

Mehrjahresprogramm von Ad-hoc-Modulen 

1. ARBEITSUNFÄLLE UND SONSTIGE BERUFSBEDINGTE GESUNDHEITSPROBLEME 

Liste der Variablen: bis Dezember 2011 festzulegen. 

Bezugszeitraum: 2013. Die Mitgliedstaaten können Daten für alle 52 Wochen oder für das zweite Quartal des Jahres 
vorlegen. 

Betroffene Mitgliedstaaten und Regionen: bis Dezember 2011 festzulegen. 

Repräsentativität der Ergebnisse: bis Dezember 2011 festzulegen. 

Vollständigkeit der Stichprobe für das Ad-hoc-Modul: Die Stichprobe für das Ad-hoc-Modul sollte den Anforderungen in 
Anhang I Ziffer 4 der Verordnung (EG) Nr. 377/2008 der Kommission ( 1 ) entsprechen, d. h. die für die Erhebung von 
Informationen über Ad-hoc-Module verwendete Stichprobe muss auch Informationen über Strukturvariablen liefern. 

Übermittlung der Ergebnisse: bis zum 31. März 2014. 

2. ARBEITSMARKTSITUATION VON ZUWANDERERN UND IHREN DIREKTEN NACHKOMMEN 

Liste der Variablen: bis Dezember 2012 festzulegen. 

Bezugszeitraum: 2014. Die Mitgliedstaaten können Daten für alle 52 Wochen oder für das zweite Quartal des Jahres 
vorlegen. 

Betroffene Mitgliedstaaten und Regionen: bis Dezember 2012 festzulegen. 

Repräsentativität der Ergebnisse: bis Dezember 2012 festzulegen. 

Vollständigkeit der Stichprobe für das Ad-hoc-Modul: Die Stichprobe für das Ad-hoc-Modul sollte den Anforderungen in 
Anhang I Ziffer 4 der Verordnung (EG) Nr. 377/2008 der Kommission entsprechen, d. h. die für die Erhebung von 
Informationen über Ad-hoc-Module verwendete Stichprobe muss auch Informationen über Strukturvariablen liefern. 

Übermittlung der Ergebnisse: bis zum 31. März 2015. 

3. ARBEITSORGANISATION UND ARBEITSZEITGESTALTUNG 

Liste der Variablen: bis Dezember 2013 festzulegen. 

Bezugszeitraum: 2015. Die Mitgliedstaaten können Daten für alle 52 Wochen oder für das zweite Quartal des Jahres 
vorlegen. 

Betroffene Mitgliedstaaten und Regionen: bis Dezember 2013 festzulegen. 

Repräsentativität der Ergebnisse: bis Dezember 2013 festzulegen. 

Vollständigkeit der Stichprobe für das Ad-hoc-Modul: Die Stichprobe für das Ad-hoc-Modul sollte den Anforderungen in 
Anhang I Ziffer 4 der Verordnung (EG) Nr. 377/2008 entsprechen, d. h. die für die Erhebung von Informationen über 
Ad-hoc-Module verwendete Stichprobe muss auch Informationen über Strukturvariablen liefern. 

Übermittlung der Ergebnisse: bis zum 31. März 2016.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 221/2010 DER KOMMISSION 

vom 16. März 2010 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 17. März 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. März 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL 107,2 
JO 59,4 

MA 78,3 
TN 133,8 
TR 115,0 
ZZ 98,7 

0707 00 05 EG 219,6 
JO 134,1 
MK 134,1 
TR 137,6 
ZZ 156,4 

0709 90 70 MA 192,2 
TR 93,9 
ZZ 143,1 

0709 90 80 EG 32,4 
ZZ 32,4 

0805 10 20 EG 42,9 
IL 54,6 

MA 56,9 
TN 49,7 
TR 61,4 
ZZ 53,1 

0805 50 10 EG 76,3 
IL 97,8 
TR 68,0 
ZZ 80,7 

0808 10 80 AR 103,6 
BR 89,3 
CA 73,7 
CN 74,2 
MK 24,7 
US 116,6 
ZZ 80,4 

0808 20 50 AR 84,0 
CL 74,8 
CN 82,0 
ZA 101,9 
ZZ 85,7 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS 2010/156/GASP DES RATES 

vom 16. März 2010 

zur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 28, Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 33, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 17. Oktober 2005 die Gemeinsame 
Aktion 2005/724/GASP ( 1 ) zur Ernennung von Herrn 
Erwan FOUÉRÉ zum Sonderbeauftragten der Europäischen 
Union in der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze
donien angenommen. 

(2) Am 15. September 2009 hat der Rat die Gemeinsame 
Aktion 2009/706/GASP ( 2 ) zur Verlängerung des Man
dats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union 
bis zum 31. März 2010 angenommen. 

(3) Das Mandat des Sonderbeauftragten sollte bis zum 
31. August 2010 verlängert werden. Das Mandat des 
Sonderbeauftragten kann jedoch auch eher enden, wenn 
der Rat auf Empfehlung des Hohen Vertreters der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik („Hoher Vertreter“) 
nach Inkrafttreten des Beschlusses über die Einsetzung 
des Europäischen Auswärtigen Dienstes einen entspre
chenden Beschluss erlässt — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Sonderbeauftragter der Europäischen Union 

Das Mandat von Herrn Erwan FOUÉRÉ als Sonderbeauftragter 
der Europäischen Union in der ehemaligen jugoslawischen Re
publik Mazedonien wird bis zum 31. August 2010 verlängert. 
Das Mandat kann jedoch eher enden, wenn der Rat auf Emp
fehlung des Hohen Vertreters nach Inkrafttreten des Beschlusses 
über die Einsetzung des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
einen entsprechenden Beschluss erlässt. 

Artikel 2 

Politisches Ziel 

Das Mandat des Sonderbeauftragten beruht auf dem politischen 
Ziel der Europäischen Union in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, zur Konsolidierung des friedlichen poli
tischen Prozesses und zur vollständigen Umsetzung des Rah
menabkommens von Ohrid beizutragen, wodurch weitere Fort
schritte auf dem Weg zu einer europäischen Integration im 
Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses geför
dert werden. 

Der Sonderbeauftragte unterstützt die Arbeit des Hohen Vertre
ters in der Region. 

Artikel 3 

Mandat 

Zur Erreichung dieses politischen Ziels hat der Sonderbeauf
tragte im Rahmen seines Mandats folgende Aufgaben: 

a) Er pflegt enge Kontakte mit der Regierung der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und mit den am poli
tischen Prozess beteiligten Parteien; 

b) er bietet Beratung und Unterstützung der Union im politi
schen Prozess an; 

c) er trägt für die Koordinierung der Bemühungen der Staaten
gemeinschaft Sorge, um damit zur Umsetzung und Nach
haltigkeit der Bestimmungen des Rahmenabkommens vom 
13. August 2001, wie in dem Abkommen und seinen An
hängen dargelegt, beizutragen; 

d) er verfolgt genau Fragen, die die Sicherheit und die Bezie
hungen zwischen den Volksgruppen betreffen, und erstattet 
darüber Bericht und pflegt zu diesem Zweck mit allen ein
schlägigen Gremien Kontakt; 

e) er leistet einen Beitrag zur Stärkung und Festigung der Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der ehema
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien im Einklang mit 
der EU-Menschenrechtspolitik und den EU-Leitlinien zu den 
Menschenrechten.
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Artikel 4 

Ausführung des Mandats 

(1) Der Sonderbeauftragte ist für die Ausführung des Man
dats verantwortlich und handelt unter der Aufsicht des Hohen 
Vertreters. 

(2) Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) 
unterhält eine enge Verbindung zu dem Sonderbeauftragten 
und ist dessen vorrangige Anlaufstelle im Rat. Unbeschadet 
der Befugnisse des Hohen Vertreters erhält der Sonderbeauf
tragte im Rahmen des Mandats strategische Leitlinien und poli
tische Vorgaben vom PSK. 

Artikel 5 

Finanzierung 

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur 
Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Mandat des 
Sonderbeauftragten für den Zeitraum vom 1. April 2010 bis 
zum 31. August 2010 beläuft sich auf 340 000 EUR. 

(2) Ausgaben, die mit dem in Absatz 1 genannten Betrag 
finanziert werden, sind ab dem 1. April 2010 anrechnungsfähig. 
Sie werden nach den für den Gesamthaushaltsplan der Union 
geltenden Verfahren und Vorschriften verwaltet. 

(3) Über die Verwaltung der Ausgaben wird ein Vertrag zwi
schen dem Sonderbeauftragten und der Kommission geschlos
sen. Der Sonderbeauftragte ist gegenüber der Kommission für 
alle Ausgaben rechenschaftspflichtig. 

Artikel 6 

Aufstellung und Zusammensetzung des Arbeitsstabs 

(1) Im Rahmen seines Mandats und der dafür bereitgestellten 
Finanzmittel ist der Sonderbeauftragte dafür verantwortlich, sei
nen Arbeitsstab aufzustellen. Im Arbeitsstab muss die für das 
Mandat erforderliche Fachkompetenz in spezifischen politischen 
Fragen vorhanden sein. Der Sonderbeauftragte unterrichtet den 
Rat und die Kommission umgehend über die Zusammensetzung 
seines Arbeitsstabs. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Organe der Europäischen 
Union können vorschlagen, Personal zum Sonderbeauftragten 
abzuordnen. Die Besoldung des von einem Mitgliedstaat oder 
einem Organ der Union zum Sonderbeauftragten abgeordneten 
Personals geht zulasten des betreffenden Mitgliedstaats oder des 
betreffenden Organs der Union. Von den Mitgliedstaaten zum 
Generalsekretariat des Rates abgeordnete Experten können auch 
eine Verwendung beim Sonderbeauftragten erhalten. Sonstige 
internationale Mitarbeiter, die unter Vertrag genommen werden, 
müssen die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen. 

(3) Alle abgeordneten Mitglieder des Personals unterstehen 
weiterhin der Aufsicht des abordnenden Mitgliedstaats oder 
des abordnenden Organs der Union und erfüllen ihre Pflichten 
und handeln im Interesse des Mandats des Sonderbeauftragten. 

Artikel 7 

Vorrechte und Immunitäten des Sonderbeauftragten und 
seiner Mitarbeiter 

Die Vorrechte, Immunitäten und sonstigen Garantien, die für 
die Erfüllung und das reibungslose Funktionieren der Mission 
des Sonderbeauftragten und seiner Mitarbeiter erforderlich sind, 
werden nach Bedarf mit dem Gastland/den Gastländern verein
bart. Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewähren die 
hierfür erforderliche Unterstützung. 

Artikel 8 

Sicherheit von EU-Verschlusssachen 

Der Sonderbeauftragte und die Mitglieder seines Arbeitsstabs 
beachten die Grundsätze und Mindeststandards für die Sicher
heit, die in dem Beschluss 2001/264/EG des Rates vom 
19. März 2001 über die Annahme der Sicherheitsvorschriften 
des Rates ( 1 ) niedergelegt sind, insbesondere im Umgang mit 
EU-Verschlusssachen. 

Artikel 9 

Zugang zu Informationen und logistische Unterstützung 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Kommission und das Generalse
kretariat des Rates stellen sicher, dass der Sonderbeauftragte 
Zugang zu allen relevanten Informationen erhält. 

(2) Die Delegationen der Union und/oder die Mitgliedstaaten 
leisten gegebenenfalls logistische Unterstützung in der Region. 

Artikel 10 

Sicherheit 

Gemäß dem Konzept der Union für die Sicherheit des im Rah
men des Titels V des Vertrags in operativer Funktion außerhalb 
der Union eingesetzten Personals trifft der Sonderbeauftragte 
entsprechend seinem Mandat und der Sicherheitslage in seinem 
geografischen Zuständigkeitsgebiet alle nach vernünftigem Er
messen durchführbaren Maßnahmen für die Sicherheit des 
ihm direkt unterstellten Personals, insbesondere wie folgt: 

a) Er stellt auf der Grundlage von Leitlinien des Generalsekre
tariats des Rates einen missionsspezifischen Sicherheitsplan 
auf, der missionsspezifische objekt-, organisations- und ver
fahrensbezogene Sicherheitsmaßnahmen einschließt, die si
chere Abwicklung des Transports des Personals in das Mis
sionsgebiet und innerhalb dieses Gebiets sowie die Bewälti
gung von sicherheitsrelevanten Zwischenfällen regelt und 
einen Notfall- und Evakuierungsplan für die Mission enthält;
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b) er stellt sicher, dass das gesamte außerhalb der Union einge
setzte Personal einen an die Bedingungen im Missionsgebiet 
angepassten Versicherungsschutz gegen große Risiken ge
nießt; 

c) er stellt sicher, dass alle außerhalb der Union einzusetzenden 
Mitglieder seines Arbeitsstabs, einschließlich des vor Ort ver
pflichteten Personals, eine angemessene Sicherheitsausbil
dung vor oder bei Ankunft im Missionsgebiet erhalten ha
ben, und zwar auf der Grundlage der Risikoeinstufungen, die 
das Generalsekretariat des Rates dem jeweiligen Missions
gebiet zugewiesen hat; 

d) er sorgt für die Umsetzung aller vereinbarten Empfehlungen, 
die im Anschluss an die regelmäßigen Sicherheitsbewertun
gen abgegeben wurden, und unterbreitet dem Hohen Ver
treter, dem Rat und der Kommission schriftliche Berichte 
über die Umsetzung der Empfehlungen sowie über andere 
sicherheitsrelevante Fragen im Rahmen des Zwischenberichts 
und des Berichts über die Ausführung des Mandats. 

Artikel 11 

Berichterstattung 

Der Sonderbeauftragte erstattet dem Hohen Vertreter und dem 
PSK regelmäßig mündlich und schriftlich Bericht. Er erstattet 
erforderlichenfalls auch den Arbeitsgruppen des Rates Bericht. 
Die regelmäßigen schriftlichen Berichte werden über das 
COREU-Netz verteilt. Auf Empfehlung des Hohen Vertreters 
oder des PSK kann der Sonderbeauftragte dem Rat (Auswärtige 
Angelegenheiten) Bericht erstatten. 

Artikel 12 

Koordinierung 

(1) Der Sonderbeauftragte fördert die Gesamtkoordinierung 
der Unionspolitik. Er trägt dazu bei, dass alle vor Ort einge
setzten Unionsinstrumente kohärent zusammenwirken, damit 
die politischen Ziele der Union erreicht werden. Die Tätigkeiten 
des Sonderbeauftragten werden mit denen der Kommission so
wie gegebenenfalls mit denen anderer Sonderbeauftragter der 

Union, die in der Region tätig sind, abgestimmt. Der Sonder
beauftragte unterrichtet die Vertretungen der Mitgliedstaaten 
und die Delegationen der Union regelmäßig über seine Arbeit. 

(2) Vor Ort hält er engen Kontakt zu den Leitern der Dele
gationen der Union und den Missionschefs der Mitgliedstaaten. 
Diese unterstützen den Sonderbeauftragten nach besten Kräften 
bei der Ausführung des Mandats. Der Sonderbeauftragte hält 
ferner Kontakt zu anderen internationalen und regionalen Ak
teuren vor Ort. 

Artikel 13 

Überprüfung 

Die Durchführung dieses Beschlusses und seine Kohärenz mit 
anderen von der Union in der Region geleisteten Beiträgen wird 
regelmäßig überprüft. Der Sonderbeauftragte unterbreitet dem 
Hohen Vertreter, dem Rat und der Kommission am Ende des 
Mandats einen umfassenden Bericht über die Ausführung des 
Mandats. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Artikel 15 

Veröffentlichung 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 16. März 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
E. SALGADO
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 12. März 2010 

zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 2006/502/EG zur Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, damit nur kindergesicherte Feuerzeuge in Verkehr 
gebracht werden und das Inverkehrbringen von Feuerzeugen mit Unterhaltungseffekten untersagt 

wird 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 1314) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/157/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die all
gemeine Produktsicherheit ( 1 ), insbesondere auf Artikel 13, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Entscheidung 2006/502/EG der Kommission ( 2 ) ver
pflichtet die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, da
mit nur kindergesicherte Feuerzeuge in Verkehr gebracht 
werden und das Inverkehrbringen von Feuerzeugen mit 
Unterhaltungseffekten untersagt wird. 

(2) Die Entscheidung 2006/502/EG wurde gemäß den Be
stimmungen von Artikel 13 der Richtlinie 2001/95/EG 
erlassen, wonach die Geltungsdauer der Entscheidung auf 
höchstens ein Jahr begrenzt wird, jedoch um weitere 
Zeiträume von höchstens jeweils einem Jahr verlängert 
werden kann. 

(3) Die Entscheidung 2006/502/EG wurde drei Mal geändert, 
zuerst durch die Entscheidung 2007/231/EG ( 3 ), durch 
die die Geltungsdauer der Entscheidung bis zum 
11. Mai 2008 verlängert wurde, zum zweiten Mal durch 
die Entscheidung 2008/322/EG ( 4 ), durch die die Gel
tungsdauer der Entscheidung um ein weiteres Jahr bis 
zum 11. Mai 2009 verlängert wurde, und zum dritten 
Mal durch die Entscheidung 2009/298/EG ( 5 ), durch die 
die Geltungsdauer der Entscheidung um ein weiteres Jahr 
bis zum 11. Mai 2010 verlängert wurde. 

(4) Angesichts der Tatsache, dass es keine anderen adäquaten 
Maßnahmen betreffend die Kindersicherheit von Feu
erzeugen gibt, erweist es sich als erforderlich, die Gel
tungsdauer der Entscheidung 2006/502/EG um weitere 
12 Monate zu verlängern und sie entsprechend zu än
dern. 

(5) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des mit der Richtlinie 
2001/95/EG eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 6 Absatz 2 der Entscheidung 2006/502/EG erhält fol
gende Fassung: 

„(2) Diese Entscheidung gilt bis zum 11. Mai 2011.“ 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 
diesem Beschluss spätestens am 11. Mai 2010 nachzukommen, 
und veröffentlichen diese Maßnahmen. Sie setzen die Kommis
sion unverzüglich davon in Kenntnis. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 12. März 2010 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 16. März 2010 

mit bestimmten befristeten Schutzmaßnahmen gegen hoch pathogene Aviäre Influenza des Subtyps 
H5N1 bei Geflügel in Rumänien 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 1862) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/158/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 
11. Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen Kon
trollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den 
gemeinsamen Binnenmarkt ( 1 ), insbesondere auf Artikel 9 
Absatz 3, 

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit leben
den Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen
markt ( 2 ), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 
Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu 
anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie 
92/65/EWG des Rates ( 3 ), insbesondere auf Artikel 18, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Aviäre Influenza ist eine infektiöse Viruserkrankung von 
Vögeln einschließlich Geflügel. Eine Infektion mit dem 
Virus der Aviären Influenza bei Hausgeflügel verursacht 
zwei Hauptformen dieser Erkrankung, die sich in ihrer 
Virulenz unterscheiden. Die niedrig pathogene Form ver
ursacht im Allgemeinen nur leichte Symptome, während 
die hoch pathogene Form bei den meisten Geflügelarten 
sehr hohe Sterblichkeit zur Folge hat. Die Krankheit kann 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Rentabilität von 
Geflügelzuchtbetrieben haben 

(2) Aviäre Influenza tritt hauptsächlich bei Vögeln auf, doch 
unter bestimmten Umständen kann es auch bei Men
schen zu Infektionen kommen, auch wenn das Risiko 
im Allgemeinen sehr gering ist. 

(3) Bei einem Ausbruch der Aviären Influenza besteht die 
Gefahr, dass sich der Erreger auf andere Geflügelzucht
betriebe und auf Wildvögel ausbreitet. In der Folge 
könnte er über den Handel mit lebenden Vögeln oder 
von ihnen gewonnenen Erzeugnissen oder durch Zug
vögel aus einem Mitgliedstaat in einen anderen und in 
Drittstaaten eingeschleppt werden. 

(4) In der Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 
20. Dezember 2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur 
Bekämpfung der Aviären Influenza ( 4 ) sind Maßnahmen 
zur Bekämpfung der niedrig pathogenen und der hoch 
pathogenen Form der Aviären Influenza festgelegt. 
Artikel 16 dieser Richtlinie sieht bei Ausbruch der 
hoch pathogenen Aviären Influenza die Einrichtung von 
Schutz-, Überwachungs- und weiteren Sperrzonen vor. 

(5) In der Entscheidung 2006/415/EG der Kommission vom 
14. Juni 2006 mit Maßnahmen zum Schutz gegen die 
hoch pathogene Aviäre Influenza des Subtyps H5N1 bei 
Geflügel in der Gemeinschaft ( 5 ) sind zusätzliche Schutz
maßnahmen vorgesehen, die in einem von der hoch pa
thogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N1 betroffe
nen Mitgliedstaat anzuwenden sind, um eine Ausbreitung 
der Krankheit zu vermeiden, wobei die spezifische Epi
demiologie dieses besonderen Virusstammes berücksich
tigt wird. 

(6) Gemäß Artikel 4 der Entscheidung 2006/415/EG gren
zen die Mitgliedstaaten unmittelbar nach dem Ausbruch 
oder dem Verdacht auf einen Ausbruch der hoch patho
genen Aviären Influenza des Subtyps H5N1 ein Hoch
risikogebiet ab, das aus Schutz- und Überwachungszonen 
(Gebiet A) besteht, und ein Gebiet mit geringem Risiko, 
das das Gebiet A von den seuchenfreien Teilen des be
troffenen Mitgliedstaats trennt (Gebiet B). Diese Gebiete 
sind im Anhang der genannten Entscheidung aufgelistet. 

(7) Rumänien hat der Kommission einen bestätigten Aus
bruch der hoch pathogenen Aviären Influenza des Sub
typs H5N1 auf seinem Hoheitsgebiet gemeldet und die 
entsprechenden Maßnahmen gemäß der Entscheidung 
2006/415/EG getroffen, einschließlich der Abgrenzung 
der Gebiete A und B.

DE L 67/10 Amtsblatt der Europäischen Union 17.3.2010 

( 1 ) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 13. 
( 2 ) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29. 
( 3 ) ABl. L 146 vom 13.6.2003, S. 1. 

( 4 ) ABl. L 10 vom 14.1.2006, S. 16. 
( 5 ) ABl. L 164 vom 16.6.2006, S. 51.



(8) Die Kommission hat diese Maßnahmen in Zusammen
arbeit mit Rumänien geprüft und ist davon überzeugt, 
dass die von der zuständigen Behörde des genannten 
Mitgliedstaats festgelegten Grenzen der Gebiete A und B 
ausreichend weit von dem Ort des bestätigten Ausbruchs 
entfernt sind. 

(9) Um unnötige Störungen des Handels innerhalb der 
Union zu vermeiden und nicht möglicherweise unge
rechtfertigte Hemmnisse für den Handel mit Drittländern 
zu errichten, muss unverzüglich eine Liste der Gebiete A 
und B in Rumänien auf Unionsebene erstellt werden. 

(10) Bis zur nächsten Sitzung des Ständigen Ausschusses für 
die Lebensmittelkette und Tiergesundheit sollten daher 
die Gebiete A und B in Rumänien, in denen die Schutz
maßnahmen gemäß der Entscheidung 2006/415/EG gel
ten, im vorliegenden Beschluss aufgelistet und die Dauer 
dieser Regionalisierung festgelegt werden. 

(11) Dieser Beschluss wird auf der nächsten Sitzung des Stän
digen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tier
gesundheit überprüft — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Mit diesem Beschluss werden die Gebiete, in denen die vorüber
gehenden Schutzmaßnahmen gemäß Entscheidung 

2006/415/EG gelten, und die Anwendungsdauer dieser Maß
nahmen festgelegt. 

Artikel 2 

(1) Das in Teil A des Anhangs dieses Beschlusses aufgeführte 
Gebiet gilt als das Hochrisikogebiet (Gebiet A) gemäß Artikel 3 
Absatz 1 der Entscheidung 2006/415/EG. 

(2) Das in Teil B des Anhangs dieses Beschlusses aufgeführte 
Gebiet gilt als das Gebiet mit geringem Risiko (Gebiet B) gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 der Entscheidung 2006/415/EG. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss gilt bis zum 17. April 2010. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 16. März 2010 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

TEIL A 

Gebiet A gemäß Artikel 2 Absatz 1: 

ISO-Länder code Mitgliedstaat 
Gebiet A 

Gültig bis 
Code Name 

RO Rumänien 

00038 

Schutzzone: 
Letea 

Überwachungszone: 
C.A. Rosetti 
Sfiștofca 
Cardon 

17.4.2010 

TEIL B 

Gebiet B gemäß Artikel 2 Absatz 2: 

ISO-Länder code Mitgliedstaat 
Gebiet B 

Gültig bis 
Code Name 

RO Rumänien 00038 Alle weiteren nicht in Gebiet A enthalte
nen Gebiete des Kreises Tulcea 

17.4.2010
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EMPFEHLUNGEN 

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION 

vom 11. März 2010 

für Maßnahmen zum Eigenschutz und zur Verhütung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter 
Überfälle auf Schiffe 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/159/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 292, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Angesichts der neuerlichen Zunahme seeräuberischer 
Handlungen vor der Küste Somalias hat der Schiffssicher
heitsausschuss („Maritime Safety Committee“, MSC) der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) auf sei
ner 86. Sitzung, die vom 27. Mai bis zum 5. Juni 2009 
stattfand, eine Reihe von Maßnahmen beschlossen und in 
Form von Rundschreiben bekannt gemacht, durch die die 
geltenden allgemeinen Empfehlungen zur Bekämpfung 
seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Raubüber
fälle auf Schiffe aktualisiert bzw. spezifische Maßnahmen 
zum Schutz vor seeräuberischen Handlungen im Golf 
von Aden und vor der somalischen Küste festgelegt wer
den. 

(2) Im Rundschreiben MSC.1/Circ. 1334 vom 23. Juni 2009 
werden Leitprinzipien für Reeder, Schiffsbetreiber, Kapi
täne und Besatzungen von Schiffen zur Verhütung und 
Bekämpfung seeräuberischer Handlungen und bewaff
neter Raubüberfälle auf Schiffe („Guidance to ship owners 
and ship operators, shipmasters and crews on preventing 
and suppressing acts of piracy and armed robbery against 
ships“) formuliert. Das Rundschreiben enthält einen gan
zen Katalog von Maßnahmen, die in jedem Fall an Bord 
von Schiffen getroffen werden können, um Überfälle zu 
verhindern oder, wenn es zu Überfällen kommt, die Ge
fahren für Besatzung und Schiff so gering wie möglich zu 
halten. 

(3) Das Rundschreiben MSC.1/Circ. 1332 vom 16. Juni 
2009 enthält eine Auflistung sogenannter „Best Manage
ment Practices“ zur Verhütung, Abschreckung und Ver
zögerung seeräuberischer Handlungen im Golf von Aden 
und vor der Küste Somalias, die die Organisationen des 
Seeverkehrssektors auf freiwilliger Basis entwickelt haben 
und die die Vertragsparteien angesichts der dringenden 
Notwendigkeit, der Bedrohungen entlang der somalischen 
Küste Herr zu werden, unterstützt und gefördert haben. 
Die Organisationen des Seeverkehrssektors haben diesen 
Maßnahmenkatalog aktualisiert und die Fassung 2 mit 
Rundschreiben MSC.1/Circ. 1335 vom 29. September 
2009 bekannt gegeben. 

(4) Zwar haben die in den IMO-Rundschreiben genannten 
Maßnahmen keinen verbindlichen oder zwingenden 
Charakter, doch erscheint es angesichts der offenkundi
gen Notwendigkeit der Verbesserung der Gefahrenabwehr 

im Seeverkehr angezeigt, dafür zu sorgen, dass die unter 
der Flagge eines Mitgliedstaats fahrenden Schiffe sich 
bestmöglich — und unter Berücksichtigung des neuesten 
Erkenntnisstands — schützen, wenn sie Schifffahrts
gebiete befahren, in denen ein hohes Risiko von Piraterie 
und bewaffneten Überfällen gegeben ist. 

(5) Bei seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Über
fällen auf Schiffe handelt es sich naturgemäß häufig um 
gewaltsame Aktionen, die — abgesehen von der aktuel
len Situation vor der Küste Somalias, im Golf von Aden 
und im Indischen Ozean — auch in verschiedenen an
deren Regionen der Welt eine ernsthafte Bedrohung dar
stellen. 

(6) Die über seeräuberische Handlungen im Jahr 2008 vor
liegenden Zahlen sind die höchsten seit Beginn der ein
schlägigen Datenerhebungen durch das „International Ma
ritime Bureau“ im Jahr 1991: 293 Überfälle auf Schiffe, 
49 Schiffskaperungen, 889 Geiselnahmen von Besat
zungsmitgliedern, 11 getötete Personen, 21 vermisste 
und totgeglaubte Personen. Seit 2008 hat insbesondere 
die Zahl der Schiffsüberfälle und Schiffsentführungen vor 
der Küste Somalias, im Golf von Aden und im Indischen 
Ozean zugenommen. Zahlreiche Schiffe wurden von Pi
raten angegriffen und festgehalten und die Besatzungen 
gefangen genommen, um Lösegeld für ihre Freilassung zu 
erpressen. Die Dauer der Gefangenschaft beträgt mehrere 
Wochen oder gar Monate; dies ist nicht hinnehmbar und 
stellt eine extreme Belastung für die betroffenen Seeleute 
dar. 

(7) Seit Anfang 2009 ist ein Anstieg der Zahl der Überfälle 
im Indischen Ozean und im Golf von Aden 
festzustellen — trotz relativer Ruhe im Sommer, bedingt 
durch den Monsun und die daraus resultierenden schwie
rigen Navigationsbedingungen für die Piraten. Im Jahr 
2009 wurden mindestens 164 Schiffe von Piraten ange
griffen, 48 dieser Schiffe wurden gekapert. 

(8) Im Rahmen der „Best Management Practices“ wird See
verkehrsunternehmen und Schiffen empfohlen, sich vor 
der Passage durch den Golf von Aden auf der Website 
des Maritimen Sicherheitszentrums am Horn von Afrika 
(„Maritime Security Centre — Horn of Africa“) (http:// 
www.mschoa.org) anzumelden. Angemeldete Schiffe er
halten alle verfügbaren Informationen über die Situation 
in diesem Schifffahrtsgebiet und werden unter
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Beobachtung der Streitkräfte der Operation EU NAVFOR 
ATALANTA gestellt, womit sich die Gefahr von Über
fällen verringert. Über ein Drittel der Schiffe im Transit 
lässt sich jedoch immer noch nicht beim Maritimen Si
cherheitszentrum am Horn von Afrika registrieren und 
kann somit nicht von den Maßnahmen profitieren, die 
ihnen einen sicheren Transit in diesem Gebiet ermögli
chen sollen. 

(9) Am 15. Juni 2009 hat der Rat der Europäischen Union 
beschlossen, die Militäroperation der Europäischen Union 
EU NAVFOR ATALANTA ab dem 13. Dezember 2009 
um ein weiteres Jahr zu verlängern und damit einen 
Beitrag zur Abschreckung, zur Verhütung und zur Be
kämpfung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter 
Raubüberfälle vor der Küste Somalias zu leisten. Diese 
Militäroperation ist die erste Marineoperation im Rahmen 
der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(ESVP). Ins Leben gerufen wurde die Operation, nachdem 
der Rat festgestellt hatte, dass die Piraterie vor der soma
lischen Küste nach wie vor eine erhebliche Bedrohung für 
die Seeschifffahrt in dieser Region darstellt. 

(10) Aufgrund ihrer Komplementarität mit den Aktionen im 
Rahmen der Operation EU NAVFOR ATALANTA kann 
die effektive und harmonisierte Umsetzung der in den 
Rundschreiben MSC.1/Circ. 1334 und MSC.1/Circ. 
1335 empfohlenen präventiven Maßnahmen die Wirk
samkeit der vom Rat zur Bekämpfung der Piraterie an 
der somalischen Küste beschlossenen Maßnahmen nur 
erhöhen. 

(11) Es obliegt den Mitgliedstaaten, die auf die Verbesserung 
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr abzielenden Maßnah
men durchzuführen und sicherzustellen, dass hierfür alle 
erforderlichen Mittel bereitgestellt werden — 

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ERLASSEN: 

1. Die Mitgliedstaaten sollten für eine effektive und harmoni
sierte Anwendung der präventiven Maßnahmen sorgen, mit 
denen den von seeräuberischen Handlungen und bewaff
neten Überfällen ausgehenden Bedrohungen für Schiffe be
gegnet werden kann. Die entsprechenden Maßnahmen, die 
bereits zusammengestellt und konsolidiert wurden, finden 
breite Unterstützung bei der Internationalen Seeschiff
fahrtsorganisation (IMO) und den Organisationen des See
verkehrssektors. 

2. Allgemeine Maßnahmen 

2.1. Die Mitgliedstaaten sollten die in ihrem jeweiligen Land 
registrierten Schiffsbetreiber über den Inhalt des auf der 

86. Sitzung des Schiffssicherheitsausschusses (MSC) der In
ternationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) angenom
menen Rundschreibens MSC.1/Circ. 1334 unterrichten, 
das eine aktualisierte Liste der dem Eigenschutz dienenden 
präventiven Maßnahmen enthält, die von Schiffen und See
verkehrsunternehmen umgesetzt werden sollten, um — wo 
immer eine entsprechende Gefahr gegeben ist — seeräube
rische Handlungen und bewaffnete Überfälle im Einklang 
mit den Bestimmungen des Internationalen Code für die 
Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen („Ship 
and Port Facility Security Code“, ISPS-Code) zu bekämpfen. 

2.2. Die Mitgliedstaaten sollten insbesondere gewährleisten, 
dass die Schiffe ausreichend und wirksam bemannt sind 
im Sinne der Regel 4.28 von Teil B des ISPS-Code, die 
durch Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 
725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
für verbindlich erklärt wurde. 

3. Besondere Maßnahmen angesichts der Situation vor der Küste 
Somalias 

3.1. Die Mitgliedstaaten sollten die in ihrem jeweiligen Land 
registrierten Schiffsbetreiber über den Inhalt des auf der 
86. Sitzung des Schiffssicherheitsausschusses (MSC) der In
ternationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) angenom
menen Rundschreibens MSC.1/Circ. 1332, ergänzt durch 
das Rundschreiben MSC.1/Circ. 1335, unterrichten, durch 
die die als „Best Management Practices“ zur Verhütung, 
Abschreckung und Verzögerung seeräuberischer Handlun
gen im Golf von Aden und vor der Küste Somalias einge
führten Maßnahmen auf internationaler Ebene untermauert 
werden und deren Aktualisierungen regelmäßig von den 
Organisationen des Seeverkehrssektors veröffentlicht wer
den. 

3.2. Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um die Verbreitung der im Anhang der vorliegen
den Empfehlung aufgeführten „Empfehlenswerten Praktiken 
zur Abschreckung von Piraten im Golf von Aden und vor 
der Küste Somalias“ sicherzustellen, deren regelmäßige Ak
tualisierungen bekannt zu machen und die Umsetzung der 
Maßnahmen zu überprüfen. 

Brüssel, den 11. März 2010 

Für die Kommission 

Siim KALLAS 
Vizepräsident
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ANHANG 

Empfehlenswerte Praktiken zur Abschreckung von Piraten im Golf von Aden und vor der Küste Somalias 

(Fassung 2 — August 2009) 

Im Bemühen, die Piraterie im Golf von Aden und vor der Küste Somalias zu bekämpfen, unterstützen folgende interna
tionale Organisationen des Seeverkehrssektors die nachstehend genannten empfehlenswerten Praktiken („Best Management 
Practices“): 

1. International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) 

2. Internationale Schifffahrtskammer (International Chamber of Shipping, ICS) 

3. Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 

4. Baltic and International Maritime Council (BIMCO) 

5. Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) 

6. International Association of Dry Cargo Ship Owners (INTERCARGO) 

7. International Group of Protection and Indemnity Clubs (IGP&I) 

8. Cruise Lines International Association (CLIA) 

9. International Union of Marine Insurers (IUMI) 

10. Joint War Committee (JWC) & Joint Hull Committee (JHC) 

11. International Maritime Bureau (IMB) 

12. Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) 

Diese „Best Management Practices“ werden darüber hinaus unterstützt von: 

13. Maritimes Sicherheitszentrum am Horn von Afrika („Maritime Security Centre — Horn of Africa“, MSCHOA) 

14. UK Maritime Trade Operations (UKMTO Dubai) 

15. Maritime Liaison Office (MARLO) 

Planungs- und Durchführungsemfpehlungen für Reeder sowie Betreiber, Manager und Kapitäne von Schiffen, 
die den Golf von Aden und die Gewässer vor der Küste Somalias durchfahren 

Zweck 

1. Zweck des vorliegenden Dokuments ist es, empfehlenswerte Praktiken („Best Management Practices“, BMP) zusam
menzustellen, um Unternehmen und Schiffe darin zu unterstützen, Piratenüberfälle im Golf von Aden und vor der 
Küste Somalias zu verhindern, Piraten abzuschrecken und erfolgreiche Angriffe zu verzögern. Die zum vorliegenden 
Dokument konsultierten Organisationen repräsentieren die überwiegende Mehrheit der Eigner und Betreiber der 
Schiffe, die die Region im Transit durchfahren. 

2. Die betreffenden Organisationen werden ihre Mitglieder zur Anwendung dieser empfehlenswerten Praktiken anhalten 
und werden sich bemühen, diese Praktiken bei anderen Akteuren des Seeverkehrsektors als „Best Management 
Practices“ zur Bekämpfung der Piraterie in der Region zu verbreiten. Das Dokument ergänzt die in dem IMO- 
MSC-Rundschreiben MSC.1/Circ. 1334 enthaltenen Leitprinzipien. 

Typische Angriffsprofile und daraus zu ziehende Lehren 

1. Im Laufe des Jahres 2008 und des ersten Halbjahres 2009 war im gesamten Gebiet des Golfs von Aden und der 
Gewässer vor der somalischen Küste wie auch darüber hinaus im nordwestlichen Teil des Indischen Ozeans ein 
Anstieg der Piratenangriffe auf Handelsschiffe zu verzeichnen. Wenngleich sich die Überfälle zunächst im Wesent
lichen auf den nördlichen Teil des Golfs von Aden konzentrierten, wurden inzwischen auch Überfälle gemeldet, die 
sich vor der Ostküste Somalias ereignet haben.

DE 17.3.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 67/15



2. Die Analyse der erfolgreichen Angriffe zeigt, dass sich die Piraten folgende allgemeine Schwachstellen zunutze 
machen: 

a) geringe Geschwindigkeit, 

b) niedriges Freibord, 

c) unzureichende Planung und Verfahren, 

d) sichtbar niedrige Alarmstufe und/oder Fehlen erkennbarer Maßnahmen zum Eigenschutz, 

e) offenkundig verzögerte Reaktion des Schiffs. 

3. Im Allgemeinen werden für die Überfälle zwei oder mehrere kleine, offene Schnellboote/„Skiffs“ (mit einer Geschwin
digkeit von bis zu 25 Knoten) verwendet, die sich häufig von Backbord achtern und/oder vom Schiffsheck her 
nähern. 

4. Die Begleitung durch ein Piraten-„Mutterschiff“, ein größeres Schiff, das Personen, Ausrüstung, Vorräte und kleinere 
Angriffsboote transportiert, ermöglicht es, auch in größerer Entfernung von der Küste erfolgreiche Angriffe durch
zuführen. 

5. Höchste Wachsamkeit ist im Morgengrauen und in der Abenddämmerung geboten, da die Mehrzahl der Überfälle zu 
diesen Tageszeiten stattfindet. 

6. Schiffe mit höherer Geschwindigkeit (15 Knoten und mehr) sollten zwar nicht davon ausgehen, dass sie vor Angriffen 
sicher sind, dennoch ist Geschwindigkeit eine wirksame Form der Verteidigung. Im betreffenden Gebiet wurden von 
den Piraten bereits Kleinfeuerwaffen oder auch raketengetriebene Granaten („Rocket Propelled Grenades“, RPG) einge
setzt, um Schiffskapitäne einzuschüchtern und zur Reduzierung der Geschwindigkeit zu veranlassen. Die Beibehaltung 
der maximalen Seegeschwindigkeit hat sich in solchen Situationen als wirksames Mittel erwiesen. 

7. Die meisten Entführungsversuche konnten von Schiffsbesatzungen abgewehrt werden, die die Passage im Voraus 
geplant, eine entsprechende Schulung absolviert und wirkungsvoll passive Schutzmaßnahmen angewandt hatten. 

8. Wetter- und Seebedingungen haben ebenfalls großen Einfluss auf die Aktionsfähigkeit der Angreifer. Windgeschwin
digkeiten von über 18 Knoten und eine Wellenhöhe von mehr als 2 Metern werden als ausreichender Schutz für 
sämtliche Schiffe — mit Ausnahme der am stärksten gefährdeten Schiffe — angesehen, insbesondere, wenn der 
Kapitän die „Best Management Practices“ in vollem Umfang einhält. 

Empfehlenswerte Praktiken 

1. E i n l e i t u n g 

a) Das vorliegende Dokument richtet sich an Reeder und Schiffsbetreiber, Kapitäne und Besatzungsmitglieder. Nichts
destoweniger wird anerkannt, dass es stets im alleinigen Ermessen des Kapitäns liegt, geeignete Maßnahmen zur 
Verhütung, Abschreckung oder Verzögerung von Piratenangriffen in der Region zu treffen. 

b) Unter Umständen sind nicht alle in diesem Dokument genannten Maßnahmen auf alle Schiffe gleichermaßen 
anwendbar. Daher wird empfohlen, als Teil der Risikoanalyse eine Bewertung vorzunehmen, um zu prüfen, welche 
BMP sich am besten für das betreffende Schiff eignen. Die im Folgenden genannten Maßnahmen haben sich 
jedoch generell als wirksam erwiesen. 

2. V o r d e m T r a n s i t — A l l g e m e i n e P l a n u n g 

a) Allgemeines 

i) UKMTO Dubai ist die erste Anlaufstelle für Schiffe in der Region. UKMTO Dubai fungiert als Tagesschnitt
stelle zwischen Schiffskapitänen und Streitkräften, hält Kontakt zu den Schiffen und arbeitet direkt mit dem 
MSCHOA und den Marinekommandanten auf See zusammen. UKMTO Dubai benötigt regelmäßig aktuelle 
Daten zur Position der Schiffe und zu den geplanten Bewegungen. Diese Informationen sollen es den Marine
einheiten erleichtern, sich ein genaues Bild der Situation auf See zu machen. (Nähere Einzelheiten im Glossar 
in Anhang A.) 

ii) Das Maritime Sicherheitszentrum am Horn von Afrika („Maritime Security Centre — Horn of Africa“, 
MSCHOA) ist die Planungs- und Koordinierungsstelle für die EU-Streitkräfte (EU NAVFOR) im Golf von 
Aden und im Gebiet vor der somalischen Küste. (Siehe Glossar in Anhang A.) 

iii) Das Marine Liaison Office (MARLO) fungiert als Plattform für den Informationsaustausch zwischen den 
Multinationalen Seestreitkräften („Combined Maritime Forces“, CMF) und der Handelsschifffahrt in der Region. 
(Siehe Glossar in Anhang A.) 

iv) Vor der Passage durch dieses Hochrisikogebiet sollten Reeder und Kapitän eine eigene Risikobewertung 
vornehmen und darin auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Informationen die Wahrscheinlichkeit 
und die möglichen Auswirkungen von Piratenüberfällen auf das Schiff einschätzen. Als Ergebnis dieser 
Risikobewertung sollten Maßnahmen zur Verhütung von Angriffen und zur Begrenzung und Bewältigung 
der Folgen definiert werden, wobei die gesetzlichen Anforderungen durch zusätzliche Maßnahmen zur Be
kämpfung der Piraterie zu ergänzen sind.
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v) Die Unternehmen sollten im Rahmen ihrer Krisenmanagementverfahren geeignete Maßnahmen vorsehen, um 
der Bedrohung durch Piraten zu begegnen, indem sie die von der IMO und anderen Organisationen des 
Seeverkehrssektors empfohlenen Praktiken einführen, sofern dies den jeweiligen Umständen und der Art des 
Schiffs angemessen ist. 

vi) Vor der Passage eines Schiffs sind die zuständigen Marinebehörden zu informieren, damit diese Schwach
stellen identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen planen können. Zu diesem Zweck ist insbesondere 
Folgendes vorzusehen: 

1. Erstbericht an UKMTO Dubai (per E-Mail oder Fax). 

2. Erstbericht an MARLO (per E-Mail oder Fax). 

3. Zusätzlich, falls eine Durchquerung des Golfs von Aden oder ein Befahren des zwischen 12° N, 58° O und 
10° S liegenden Gebiets geplant ist, Anmeldung der Fahrt beim MSCHOA (online, per E-Mail oder per Fax). 

vii) Zwar sollten Maßnahmen getroffen werden, um ein Entern des Schiffs durch Piraten zu verhindern, doch 
haben die Sicherheit der Besatzung und der Passagiere Vorrang. 

b) Planung durch das Unternehmen 

Managern und/oder operativen Abteilungen wird dringend empfohlen, sich auf der MSCHOA-Website (www. 
mschoa.eu) anzumelden, um Zugang zu den Website-Bereichen mit Zugangsbeschränkung zu erhalten und die 
dort eingestellten Informationen abrufen und gegebenenfalls innerhalb ihrer Flotte verbreiten zu können. 

i) Vier bis fünf Tage vor Einfahrt des Schiffs in den international empfohlenen Transit-Korridor („International 
Recommended Transit Corridor“, IRTC) oder in das zwischen 12° N, 58° O und 10° S liegende Gebiet sicher
stellen, dass eine Anmeldung beim MSCHOA („Vessel Movement Registration“) erfolgt ist (online, per E-Mail 
oder per Fax). Anmerkung: Die Anmeldung kann vom Schiff oder vom Unternehmen vorgenommen werden. 

ii) Die Risikobewertung für das Schiff („Ship Security Assessment“, SSA) und die Umsetzung des Plans zur 
Gefahrenabwehr auf dem Schiff („Ship Security Plan“, SSP) gemäß dem Internationalen Code für die Gefahren
abwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen („International Ship and Port Facility Code“, ISPS) überprüfen, um 
der Bedrohung durch Piraten begegnen zu können. 

iii) Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr im Unternehmen („Company Security Officer“, CSO) sollte dafür 
sorgen, dass ein Notfallplan für die mit hohen Risiken verbundene Passage existiert und dass dieser Plan 
getestet, bekannt gemacht und mit dem Kapitän und dem Beauftragten für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff 
(„Ship Security Officer“, SSO) besprochen wird. 

iv) Sich darüber informieren, welche Seegebiete als Hochrisikozonen eingestuft sind. 

v) Den Schiffskapitänen eine Anleitung an die Hand geben, welche Vorgehensweisen für das Durchfahren des 
Gebiets möglich und vorzugsweise anzuwenden sind (Gruppentransit, begleiteter Gruppentransit, nationaler 
Konvoi usw.). 

vi) Regelmäßige Schulungen für die Besatzungsmitglieder durchführen. 

vii) Der Einsatz zusätzlicher privater Sicherheitskräfte liegt im Ermessen des Unternehmens; vom Einsatz bewaff
neten Sicherheitspersonals wird jedoch abgeraten. 

viii) Eine Aufstockung der Wachmannschaft erwägen. 

ix) Vor dem Durchfahren von Hochrisikogebieten die Ausrüstung der Schiffe mit Vorrichtungen zur Eigensiche
rung („Self Protection Measures“, SPM) erwägen. 

c) Planung durch den Schiffskapitän 

i) Bei Einfahrt in das der Berichterstattung unterliegende Gebiet zwischen Suez, 78° O und 10° S (siehe „Anti- 
Piracy Planning Chart“ Q6099) Übermittlung eines „Erstberichts“ an UKMTO Dubai und MARLO (per E-Mail 
oder Fax). 

ii) Vier bis fünf Tage vor Einfahrt in den international empfohlenen Transit-Korridor oder in das zwischen 12° N, 
58° O und 10° S liegende Gebiet sicherstellen, dass eine Anmeldung beim MSCHOA („Vessel Movement 
Registration“) erfolgt ist (online, per E-Mail oder per Fax). Anmerkung: Die Anmeldung kann vom Schiff 
oder vom Unternehmen vorgenommen werden. Wird das entsprechende Formular vom Unternehmen aus
gefüllt, sollte sich der Kapitän bei letzterem vergewissern, dass dem MSCHOA korrekte Angaben übermittelt 
wurden. 

iii) Es empfiehlt sich, vor dem Transit durch das Gebiet die Besatzung eingehend zu instruieren. 

iv) Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Notfallplan zur Pirateriebekämpfung dann am wirksamsten ist, wenn er 
vorab implementiert wird. Vor Ankunft in der Region werden eine Schulung durchgeführt, der Plan überprüft 
und alle Besatzungsmitglieder über ihre jeweiligen Aufgaben instruiert; dies beinhaltet auch, dass allen das bei 
einem Piratenüberfall auszulösende Alarmsignal bekannt ist.
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v) Den Kapitänen wird geraten, auch einen Notfall-Kommunikationsplan auszuarbeiten, der alle wichtigen Not
fallnummern (z. B. Telefonnummern von MSCHOA, IMP PRC, CSO usw. — siehe „Nützliche Kontaktdaten“ in 
Anhang B) sowie vorbereitete Meldungen enthält und stets zur Hand oder dauerhaft in der Nähe des Kom
munikationspanels angebracht sein sollte. 

vi) Die AIS-Strategie für das Schiff festlegen: Das SOLAS-Übereinkommen stellt es ins Ermessen des Kapitäns, das 
AIS (Automatisches Identifizierungssystem) auszuschalten, wenn dessen Verwendung seiner Einschätzung nach 
die Gefährdung des Schiffs erhöht. Um jedoch beim Durchfahren des Golfs von Aden den Marinestreitkräften 
Tracking-Informationen übermitteln zu können, empfiehlt es sich, die AIS-Übertragung aufrechtzuerhalten, 
aber auf Identität des Schiffs, Position, Kurs, Geschwindigkeit, Navigationsstatus und sicherheitsbezogene 
Informationen zu beschränken. Auch vor der Küste Somalias ist die Entscheidung ins Ermessen des Kapitäns 
gestellt; die aktuelle Empfehlung der Marine lautet jedoch, das System vollständig auszuschalten. Im Zweifels
fall kann das MSCHOA kontaktiert werden. 

3. P l a n u n g d e r F a h r t v o r d e m T r a n s i t 

a) Solange sie sich in der Region aufhalten, sollten Schiffe folgende Daten an UKMTO Dubai und MARLO über
mitteln: Mittagsposition, Kurs, Geschwindigkeit, geschätzte und tatsächliche Ankunftszeit. 

b) Darüber hinaus sollten Schiffe, wenn sie in einem Gebiet mit bekanntermaßen hohem Risiko/Piratenaufkommen 
navigieren, häufiger entsprechende Berichte absetzen und auch Meldung erstatten, sobald sie die in der „Anti-Piracy 
Planning Chart“ Q6099 markierten Punkte A oder B im Golf von Aden passieren. 

c) Im Golf von Aden 

i) EU NAVFOR empfiehlt den Schiffen dringend, während der Passage nicht den IRTC zu verlassen. Nach Westen 
fahrende Schiffe sollten den nördlichen Teil des Korridors befahren, nach Osten fahrende Schiffe den südlichen 
Teil. Hinweise zum Zeitpunkt und zur Geschwindigkeit von Gruppentransits (GT) durch den Golf von Aden 
finden sich auf der Website des MSCHOA — für den Fall, dass ein GT in Betracht gezogen wird. 

ii) Schiffe im Transit sollten die jemenitischen Hoheitsgewässer meiden. Aufgrund des Völkergewohnheitsrechts 
ist es internationalen (nicht jemenitischen) Streitkräften nämlich nicht möglich, Schiffe zu schützen, die inner
halb der jemenitischen Hoheitsgewässer angegriffen werden. 

iii) Schiffe können aufgefordert werden, ihre Transitpläne entsprechend den Routenempfehlungen des MSCHOA 
anzupassen. 

iv) Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die Schiffe während eines Gruppentransits ständig von einem 
Kriegsschiff begleitet werden. Dennoch sind sämtliche im Golf von Aden präsente Kriegsschiffe — ob sie EU 
NAVFOR angehören oder ihren Einsatz mit EU NAVFOR koordinieren — über die Gruppentransite im Golf 
von Aden informiert und haben Zugang zu sämtlichen Informationen über den gefährdeten Schiffsverkehr 
(„vulnerable shipping“). 

v) Das MSCHOA empfiehlt Kapitänen dringend, den Transit durch Bereiche des Golfs von Aden, in denen ein 
extrem hohes Risiko besteht, möglichst für die Nacht zu planen (das MSCHOA erteilt entsprechende Emp
fehlungen). Nächtliche Angriffe waren bislang nur äußerst selten erfolgreich. 

d) Außerhalb des Golfs von Aden 

i) Schiffe, die die Gewässer vor der Ostküste Somalias befahren, sollten die Website des MSCHOA oder von 
UKMTO Dubai konsultieren, um die neuesten Routenempfehlungen abzurufen. 

ii) Die Kapitäne sollten UKMTO Dubai laufend in gewohnter Weise über Schiffskurs und Schiffsdaten informieren. 

e) Eine Liste nützlicher Kontaktdaten befindet sich in Anhang B. 

4. V o r d e m T r a n s i t — S c h u t z m a ß n a h m e n 

a) Unter Berücksichtigung der Mannschaftsstärke die Schiffsroutinen frühzeitig in einer Weise anpassen, dass eine 
ausreichende Anzahl ausgeruhter und gut instruierter Wachposten zur Verfügung steht. Kapitän und Wach
offiziere sollten mit den Auswirkungen von Zickzack-Manövern an Bord ihres Schiffs (bei allen Seebedingungen) 
vertraut sein und sich insbesondere dessen bewusst sein, dass derartige Manöver die Geschwindigkeit des Schiffs 
verringern können. 

b) Erwägen, während des Transits durch den Golf von Aden und die Gewässer vor der Küste Somalias die externe 
Kommunikation (Funk, Handsets und AIS-Informationen) auf die für Sicherheit und Gefahrenabwehr wesentliche 
Kommunikation und SOLAS-Informationen zu beschränken. 

c) Betriebsbereitschaft und Redundanz erhöhen durch Einsatz zusätzlicher Hilfsmaschinen, einschließlich Generato
ren und Steuermotoren. 

d) Bemannung der Ausgucke/Brücke verstärken. 

e) Maschinenraum besetzt halten. 

f) Den Zugang zu Brücke, Maschinenraum, Rudermaschinenraum und sämtlichen Wohn-/Innenräumen sichern und 
kontrollieren. Alle potenziellen Zugangspunkte (Türen, Bullaugen, Lüftungsöffnungen usw.) sollten einer Risiko
bewertung unterzogen und ausreichend gesichert werden, insbesondere wenn der potenzielle Zugangspunkt groß 
genug erscheint, um einem Angreifer den Einstieg zu ermöglichen. Der Zugang zu Wohnräumen und inneren 
Arbeitsbereichen sollte beim Transit durch Hochrisikogebiete auf einen einzigen Zugangspunkt beschränkt blei
ben. Bei sämtlichen Maßnahmen ist darauf zu achten, dass keine Notausgänge von innen versperrt werden, dass 
jedoch gleichzeitig ein Eindringen der Piraten von außen verhindert wird.
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g) In Notfällen sind Kriegsschiffe über den UKW-Kanal 16 (und zusätzlich über Kanal 08) zu erreichen. 

h) Überprüfen, dass alle Leitern und Außenbordausrüstungen verstaut sind oder sich an Deck befinden. 

i) Überprüfen, dass vorab installierte Schutzvorrichtungen sicher befestigt sind und ordnungsgemäß funktionieren. 
Dabei ist zu bedenken, dass sich behelfsmäßig befestigte Vorrichtungen im Laufe der Zeit lockern können und 
damit unter Umständen nur einen begrenzten Schutz gewährleisten. 

j) Hat das Schiff ein relativ niedriges Freibord, ist die Möglichkeit einer Verbreiterung des Dollbords in Betracht zu 
ziehen, damit Enterhaken keinen Halt finden. Auf der Website des MSCHOA finden Sie Beispiele für entspre
chende Maßnahmen. 

k) Es wird empfohlen, für den Fall von Piratenangriffen einen Sammelraum — auch „Zitadelle“ genannt — zu 
bestimmen und das Abschotten einzuüben, damit die Übernahme der Kontrolle über das Schiff verzögert und 
Zeit gewonnen werden kann. Idealerweise sollte sich der Sammelpunkt nicht in der Nähe äußerer Schotten und 
Bullaugen befinden. Angesichts der aktuellen Diskussion über „Zitadellen“ und ihre Nutzung wird Kapitänen 
empfohlen, sich hierüber regelmäßig mit dem MSCHOA auszutauschen. 

l) Das Aufstellen von Puppen an der Reling erwägen, um zusätzliche Ausgucke zu simulieren. Sollten jedoch 
konstruktionsbedingte Blindzonen bestehen, die bei der Sicherheitsbewertung als Gefahr identifiziert werden, 
kann es erforderlich sein, diese durch Besatzungsmitglieder überwachen zu lassen. 

m) Löschwasserpumpen und/oder -schläuche sollten stets druckbeaufschlagt sein, so dass sie jederzeit einsatzfähig 
sind und über die Bordwand, insbesondere an den am stärksten gefährdeten Punkten des Schiffs, entleert werden 
können. 

n) Erwogen werden sollten auch der Aufbau eines Wasservorhangs um das Schiff herum, um die Piraten vom Entern 
des Schiffs abzuhalten. 

o) Die Errichtung von Barrieren aus Rasierklingendraht/physischer Barrieren in Hecknähe/an den niedrigsten Zu
gangspunkten erwägen, wobei darauf zu achten ist, dass Besatzungsmitglieder nicht gefährdet und Fluchtwege 
nicht versperrt werden. 

p) Die Verwendung einer passiven Schutzausrüstung erwägen. 

q) Die Bereitstellung von Nachtsichtgeräten erwägen, die bei Dunkelheit eingesetzt werden können. 

r) Das CCTV-System in Betrieb nehmen (falls ein solches installiert ist). 

5. W ä h r e n d d e s T r a n s i t s — O p e r a t i o n e n 

a) Die Schiffsbesatzung sollte bei der Verwendung von Eigenschutzvorrichtungen („Self Protective Measures“, SPM) 
keinen übermäßigen Risiken ausgesetzt sein. 

b) Allen Schiffen im Golf von Aden wird dringend empfohlen, den IRTC zu benutzen und die auf der MSCHOA- 
Website zu findenden Hinweise und Zeitpläne des MSCHOA für Gruppentransits zu befolgen. 

c) Seeleute werden ferner auf das IMO-Rundschreiben SN.1/Circ.281 „Information on Internationally Recognised 
Transit Corridor (IRTC) for Ships Transiting the Gulf of Aden“ vom 4. August 2009 aufmerksam gemacht, in 
dem darauf hingewiesen wird, dass der IRTC von den Militärbehörden unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Umstände geändert werden kann. Daher sind die auf der MSCHOA-Website (http://www.mschoa.org) abrufbaren 
Informationen und Navigationswarnungen („NAV-warnings“) für das betreffende Gebiet zu beachten. 

d) Falls Sie beabsichtigen, an einem Gruppentransit (GT) durch den IRTC teilzunehmen: Den Transit in der Ge
schwindigkeit des Gruppentransits durchführen — unter Beachtung der technischen Grenzen des Schiffs. (Der 
aktuellen Empfehlung zufolge sollten Sie, wenn die maximale Seegeschwindigkeit des Schiffs 16 Knoten beträgt, 
erwägen, sich einem Gruppentransit mit einer Geschwindigkeit von 14 Knoten anzuschließen und 2 Knoten als 
Geschwindigkeitsreserve vorzusehen.) 

e) Falls Sie nicht beabsichtigen, an einem Gruppentransit durch den IRTC teilzunehmen: Das gesamte Hochrisiko
gebiet mit maximaler Seegeschwindigkeit durchfahren. (Der aktuellen Empfehlung zufolge sollten Sie, wenn die 
maximale Seegeschwindigkeit des Schiffs mehr als 18 Knoten beträgt, die Geschwindigkeit nicht drosseln, um 
sich einem Gruppentransit anzuschließen). Halten Sie stattdessen die maximale Seegeschwindigkeit und versuchen 
Sie, einen möglichst großen Teil des Hochrisikogebiets bei Dunkelheit zu durchfahren. 

f) Es sollten stets die Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See eingehalten werden. 
Kapitäne sollten bemüht sein, beim Einfahren in den IRTC und beim Verlassen des IRTC die sichere Navigation 
anderer Schiffe nicht zu behindern. Die Navigationslichter sollten nachts nicht ausgeschaltet werden. Befolgen Sie 
die Hinweise der zuständigen Behörde des Flaggenstaates. 

g) Das Deck nur so beleuchten, wie dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. Eine Ausleuchtung der Schatten
zonen am Schiffsrumpf kann den von den Ausgucken aus einzusehenden Bereich vergrößern, sollte aber nur 
dann vorgesehen werden, wenn dies mit den Anforderungen einer sicheren Navigation vereinbar ist. Für den Fall, 
dass in Schiffsnähe verdächtige Vorgänge beobachtet werden, den sofortigen Einsatz „ferngesteuerter“ Suchschein
werfer erwägen, sofern vorhanden und zweckmäßig; die Verwendung von Suchscheinwerfern kann abschreckend 
wirken und Angriffe verhindern. (Der aktuellen Empfehlung zufolge sollten während des Transits nur die 
Navigationslichter eingeschaltet sein.)
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h) Auf der Brücke Fotos von Piraten-„Mutterschiffen“ bereithalten. Sofort Meldung erstatten, sobald ein solches Schiff 
gesichtet wurde. Jede Sichtung verdächtiger Mutterschiffe an UKMTO Dubai und IMB PRC melden. (In Anhang C 
findet sich ein Muster für einen Bericht zur Weitergabe entsprechender Informationen bzw. zur Meldung anderer 
Angriffe oder Beobachtungen.) 

i) Der Kapitän sollte versuchen, so früh wie möglich eine Bewertung der Bedrohung vorzunehmen. Sobald er zu der 
Einschätzung gelangt, dass sich eine Bedrohungslage abzeichnet, sollte er unverzüglich UKMTO benachrichtigen. 

j) Mit allen verfügbaren Mitteln intensiv Ausschau nach verdächtigen Booten halten, insbesondere am Heck und an 
beiden hinteren Bordseiten. 

k) Die Besatzung vor übermäßigen Risiken schützen. Während des Transits durch Hochrisikogebiete sollten auf 
Deck nur unbedingt notwendige Arbeiten ausgeführt werden. Soweit möglich, sollte der Kapitän die Besatzungs
mitglieder während der Dunkelheit vom Außendeck fernhalten; nichtsdestoweniger hat er dafür Sorge zu tragen, 
dass die Beobachtungsaufgaben jederzeit in vollem Umfang und in angemessener Form wahrgenommen werden. 

l) Mithilfe von Licht, Alarmglocken und Aktivitäten der Besatzung den mutmaßlichen Piraten signalisieren, dass sie 
entdeckt wurden. 

m) Es stehen verschiedene andere im Handel erhältliche nicht tödlich wirkende Schutzvorrichtungen zur Verfügung, 
deren Einsatz in Betracht gezogen werden könnte; ihr jeweiliger Nutzen sollte jedoch von den Unternehmen 
unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale und Gefährdung des betreffenden Schiffs bewertet werden. 

6. I m F a l l e e i n e s P i r a t e n a n g r i f f s 

a) Den vorab ausgearbeiteten Notfallplan befolgen. 

b) Den Notfall-Kommunikationsplan aktivieren und im Falle eines Angriffs unverzüglich die zentrale Anlaufstelle, 
also UKMTO Dubai, benachrichtigen. (Das MSCHOA wird als für die Gefahrenabwehr auf See zuständiges und 
rund um die Uhr besetztes Beobachtungszentrum für Piratenangriffe in der Region auch künftig im Falle eines 
Angriffs als Back-up-Kontaktstelle fungieren.) 

c) Das Ship Security Alert System (SSAS) aktivieren, das den Offizier für die Gefahrenabwehr in Ihrem Unternehmen 
und den Flaggenstaat alarmiert. Nach einem Angriff sollte so schnell wie möglich ein entsprechender Bericht 
(„post-attack report“) an alle Piraterie-Meldestellen übermittelt werden, wie in Abschnitt 9 erläutert. 

d) Hat der Kapitän von seinem Recht Gebrauch gemacht, das Automatische Identifizierungssystem (AIS) während 
der Durchfahrt durch das Piratengebiet auszuschalten, sollte das System, sobald ein Piratenangriff erfolgt, sofort 
wieder eingeschaltet werden. 

e) Notfallalarm auslösen und „Piratenüberfall“-Durchsage gemäß Notfallplan machen. 

f) „Mayday“-Notruf über UKW-Kanal 16 (und zusätzlich über UKW-Kanal 08, der von Marineeinheiten überwacht 
wird) absetzen. Gegebenenfalls Notruf über Digitalen Selektivruf („Digital Selective Calling“, DSC) und Immarsat-C 
absetzen. Telefonverbindung zu UKMTO Dubai aufbauen. 

g) Soweit möglich, durch Kursänderungen und Erhöhung der Geschwindigkeit verhindern, dass das Schiff von den 
Piratenbooten eingeholt wird ( 1 ). Für Piraten ist es äußerst schwierig, ein Schiff zu entern, 

i) das schneller als 15 Knoten fährt; 

ii) das manövriert; der Kapitän sollte — unter Beibehaltung der Geschwindigkeit — so früh wie möglich 
kontinuierliche kleine Zickzackmanöver durchführen, um ein Entern zu verhindern. Überlegen, wie die Wel
len-/Windexposition der Piraten erhöht und Bug- und Heckwellen genutzt werden können, um es den 
Piratenbooten zu erschweren, längsseits zu kommen. Kapitän und Wachoffizier („Officer of the Watch“, 
OOW) sollten mit dem Fahr- und Manövrierverhalten des Schiffs vertraut sein. Besonderes Augenmerk sollte 
der Wirkung wechselnder Ruderkommandos und den möglichen Folgen für die Schiffsgeschwindigkeit gelten. 

h) Löschpumpe zur Verteidigung einsetzen. 

i) Die Einschaltung von nach vorn gerichteten Decklichtern erwägen, um auf das Schiff aufmerksam zu machen 
und den eintreffenden Militärstreitkräften eine positive Identifizierung als Schiff, das gerade angegriffen wird, zu 
erleichtern. 

j) Alle verbleibenden Besatzungsmitglieder entsprechend dem für das Schiff geltenden Notfallplan versammeln.
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( 1 ) Wenn es gelingt, bis zum Eintreffen der Militärstreitkräfte Zeit zu gewinnen, brechen die Piraten ihren Angriff häufig ab. Deshalb ist es 
auch so wichtig, das Schiff frühzeitig beim MSCHOA anzumelden, die Termine für Gruppentransits zu beachten und UKMTO Dubai 
regelmäßig die aktuellen Positionsdaten zu übermitteln: damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Falle eines Piraten
angriffs Marinestreitkräfte in der Nähe befinden und zur Hilfe eilen können.



7. I m F a l l e e i n e r E n t e r u n g d u r c h P i r a t e n 

a) Bevor sich die Piraten Zugang zur Brücke verschaffen, UKMTO Dubai und, falls genügend Zeit ist, Ihr Unter
nehmen informieren. 

b) Keinen Widerstand leisten; dies könnte unnötige Gewalt zur Folge haben und den Besatzungsmitgliedern Schaden 
zufügen. 

c) Muss die Brücke/der Maschinenraum evakuiert werden, sollte die Hauptmaschine angehalten und das Schiff — 
soweit möglich — vollständig aufgestoppt und in sichere Entfernung von anderen Schiffen navigiert werden. 

d) Ruhe bewahren und voll mit den Piraten kooperieren. 

e) Sicherstellen, dass sich die gesamte Besatzung — mit Ausnahme der Besatzungsmitglieder auf der Brücke — in ein 
und demselben Raum aufhält. 

f) In einer abgeriegelten „Zitadelle“ Schutz/Deckung gewährleisten für den Fall, dass die Piraten versuchen, sich mit 
Gewalt Zutritt zu verschaffen. Sich von Eingängen/Türen und Bullaugen/Fenstern fernhalten. Den Piraten keinen 
Widerstand leisten, wenn sie versuchen, sich Zutritt zu verschaffen. Zur Kommunikation mit den zuständigen 
Stellen die in der „Zitadelle“ verfügbaren Notfall-Kommunikationsmittel benutzen. 

8. I m F a l l e e i n e r M i l i t ä r a k t i o n 

a) Die Besatzung sollte angewiesen werden, während einer militärischen Aktion auf keinen Fall Kameras mit Blitz
licht zu benutzen. 

b) Sollte Militärpersonal an Bord des Schiffs agieren, sollten sämtliche Besatzungsmitglieder unter Deck bleiben und 
beide Hände auf den Kopf legen, damit klar erkennbar ist, dass sie nichts in den Händen halten. 

c) Darauf vorbereitet sein, Fragen zur Person und zum Status an Bord zu beantworten. 

d) Bedenken, dass Englisch nicht die Arbeitssprache aller militärischen Einheiten in der Region ist. 

e) Unter Umständen nehmen die Streitkräfte zunächst alle angetroffenen Personen in Gewahrsam. Dies ist gängige 
Praxis. Die Besatzungsmitglieder entsprechend instruieren, damit sie darauf vorbereitet sind und in den ersten 
Phasen der Militäraktion an Bord voll kooperieren. 

9. B e r i c h t e r s t a t t u n g n a c h e i n e m V o r f a l l ( s i e h e A n h a n g C ) 

a) Nach einem Piratenangriff oder einem verdächtigen Vorgang sollte in jedem Fall ein detaillierter Bericht über den 
Vorfall an MSCHOA, UKMTO Dubai und IMB übermittelt werden. 

b) Damit wird es möglich, eine eingehende Analyse vorzunehmen, aktuelle Entwicklungen im Bereich der Piraterie zu 
ermitteln, das Vorgehen der Piraten und etwaige Änderungen ihrer Taktik zu beurteilen und darüber hinaus andere 
Handelsschiffe in der näheren Umgebung zu warnen. 

c) Die Kapitäne sind daher aufgefordert, das standardisierte Formular für Berichte über Piraterie-Vorfälle auszufüllen 
(siehe Anhang C). 

Aktualisierung der „Best Management Practices“ 

1. Es ist davon auszugehen, dass die hier empfohlenen „Best Management Practices“ (BMP) aufgrund der Erfahrungen in 
der Praxis und der daraus zu ziehenden Lehren regelmäßig aktualisiert werden. Die Unterzeichner des vorliegenden 
Dokuments werden sich bemühen, regelmäßig zusammenzukommen, um diese BMP zu aktualisieren, und werden die 
überarbeiteten Fassungen an ihre jeweiligen Mitglieder und andere interessierte Organisationen weiterleiten. 

2. Im Zweifelsfall sollte die MSCHOA-Website konsultiert werden, in die sämtliche relevanten Zusatzinformationen 
eingestellt werden (zu beachten ist allerdings, dass die betreffenden Informationen unter Umständen nicht von allen 
oben genannten Organisationen gebilligt wurden).
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ANHANG A 

GLOSSAR 

Aufgaben der involvierten Koordinierungsstellen und Beziehungen zwischen diesen Stellen 

EU NAVFOR 

EU NAVFOR ist die Koordinierungsstelle, die das Martime Sicherheitszentrum am Horn von Afrika („Maritime Security 
Centre — Horn of Africa“, MSCHOA) betreibt. Alle einschlägigen Informationen und Kontaktdaten sind auf der Website 
des MSCHOA zu finden. 

Maritimes Sicherheitszentrum am Horn von Afrika („Maritime Security Centre — Horn of Africa“, MSCHOA) 

Das MSCHOA wurde von der Europäischen Union (EU) im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs
politik mit dem Ziel geschaffen, die Piraterie am Horn von Afrika zu bekämpfen. Die Arbeiten begannen im September 
2008 mit der Gründung der EU NAVCO. Diese Koordinierungszelle, die ihren Sitz in Brüssel hatte, stellte Kontakte zu 
einem breiten Querschnitt der Organisationen des Seeverkehrssektors her und sorgte für die Koordinierung mit den in der 
Region operierenden EU-Streitkräften. Im November 2008 hat der Rat der Europäischen Union dann einen weiteren 
wichtigen Schritt getan, indem er die Marinemission „EU NAVFOR ATALANTA“ eingerichtet hat, deren Ziel es ist, die 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr vor der Küste Somalias durch Verhütung und Abschreckung von Piratenangriffen und 
durch einen Beitrag zur Sicherung der Handelsschifffahrt in der Region zu verbessern. 

UK Maritime Trade Organisation (UKMTO Dubai) 

Das Büro der UK Maritime Trade Operations in Dubai (UKMTO Dubai) fungiert als Verbindungsbüro der Organisationen 
des Seeverkehrssektors zu den Multinationalen Seestreitkräften („Combined Maritime Forces“, CMF). UKMTO Dubai ist 
auch verantwortlich für die Verwaltung des freiwilligen Berichterstattungssystems („Voluntary Reporting Scheme“), in 
dessen Rahmen Handelsschiffe, solange sie das zwischen Suez, 78° O und 10° S liegende Gebiet befahren, gehalten sind, 
tägliche Berichte zu übermitteln, in denen sie ihre Positionsdaten und ihre voraussichtliche Ankunftszeit im nächsten 
Hafen angeben. Die Schiffe werden anschließend von UKMTO Dubai beobachtet und die Positionsdaten an die Haupt
quartiere der CMF- und EU-Streitkräfte weitergegeben. Neue wichtige Informationen, die den Handelsverkehr betreffen, 
können dann direkt an die Schiffe weitergegeben werden, ohne dass die betreffenden Unternehmen zwischengeschaltet 
werden, wodurch die Reaktion auf etwaige Vorfälle verbessert und Zeit gewonnen wird. 

Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder dem „Voluntary Reporting Scheme“ beitreten wollen, wenden Sie sich 
bitte an UKMTO Dubai: UKMTO@eim.ae
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ANHANG B 

Nützliche Kontaktdaten 

UKMTO Dubai 

E-Mail UKMTO@eim.ae 
Telefon + 971 505523215 
Mobiltelefon 
Fax + 971 43065710 
Telex (51) 210473 

MSCHOA 

Berichterstattung über Website www.mschoa.org 
Telefon + 44 (0) 1923958545 
Fax + 44 (0) 1923958520 
E-Mail postmaster@mschoa.org 

IMB PRC 

E-Mail piracy@icc-ccs.org 
Telefon + 60 320310014 
Mobiltelefon 
Fax + 60 320785769 
Telex MA34199 IMBPC1 

MARLO 

E-Mail Marlo.bahrain@me.navy.mil 
Telefon + 973 17853927 
Mobiltelefon + 973 39442117
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ANHANG C 

FOLLOW-UP-BERICHT — BERICHT ÜBER PIRATENANGRIFFE
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Zusätzliche Hinweise für Fischereifahrzeuge — In Ergänzung der empfehlenswerten Praktiken zur 
Abschreckung von Piraten im Golf von Aden und vor der Küste Somalias 

I. Empfehlungen für Fischereifahrzeuge in Fanggebieten 

1. Nicht somalische Fischereifahrzeuge sollten vermeiden, in einer Entfernung von bis zu 200 Seemeilen von der Küste 
Somalias zu operieren oder dieses Gebiet zu durchfahren, unabhängig davon, ob sie über eine Lizenz verfügen oder 
nicht. 

2. Beginnen Sie keine Fangeinsätze, wenn das Radar anzeigt, dass sich nicht identifizierte Boote in der Nähe aufhalten. 

3. Werden Polyester-Skiffs oder andere üblicherweise von Piraten verwendete Boote gesichtet, entfernen Sie sich in 
voller Fahrt gegen Wind und See, um den Piraten die Navigation zu erschweren. 

4. Vermeiden Sie, das Schiff nachts zum Stillstand zu bringen; seien Sie wachsam und postieren Sie Wachen auf der 
Brücke, an Deck und im Maschinenraum. 

5. Seien Sie bei Fangeinsätzen, während deren das Schiff besonders gefährdet ist, wachsam und erhalten Sie die 
Radarüberwachung aufrecht, um die Behörden so früh wie möglich über einen Angriff zu informieren. 

6. Schalten Sie, wenn Sie nachts navigieren, nur die vorgeschriebenen Navigations- und Sicherheitslichter ein, um zu 
vermeiden, dass das Licht Piraten anlockt, die bisweilen in Booten ohne Radar ziellos herumfahren. 

7. Postieren Sie Wachen auf der Brücke, an Deck und im Maschinenraum, während das Schiff bei nächtlichen Fang
einsätzen driftet. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Navigations- und Sicherheitslichter. Die Maschine muss 
jederzeit startbereit sein. 

8. Halten Sie sich fern von nicht identifizierten Schiffen. 

9. Nutzen Sie UKW so wenig wie möglich, um ein Abhören durch Piraten zu vermeiden und eine Lokalisierung zu 
erschweren. 

10. Aktivieren Sie, wenn Seeaufklärer („Maritime Patrol Aircraft“, MPA) im betreffenden Gebiet operieren, das AIS, um die 
Identifizierung und Überwachung des Schiffs zu erleichtern. 

II. Identifizierung 

1. Schiffsmanagern wird dringend empfohlen, ihre Fischereifahrzeuge für den gesamten Zeitraum, während dessen sie 
vor der somalischen Küste im Einsatz sind, beim MSCHOA anzumelden. Das heißt, dass nach Möglichkeit eine 
vollständige Liste der Besatzungsmitglieder an Bord sowie der geplanten Aktivitäten des Schiffs übermittelt werden 
sollte. 

2. Vor einer Passage oder einem Fangeinsatz im betreffenden Gebiet sollten Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

3. Soweit Fischereifahrzeuge mit einem satellitengestützten Überwachungssystem („Vessel Monitoring System“, VMS) 
ausgestattet sind, sollte der zuständige Schiffsmanager dem MSCHOA Zugang zu den VMS-Daten gewähren. 

4. Fischereifahrzeuge sollten davon absehen, Gebiete zu durchfahren, wo den ihnen vorliegenden Informationen zufolge 
verdächtige Piraten-Mutterschiffe ausgemacht wurden. Es sollten alle Mittel eingesetzt werden, um sämtliche Bewe
gungen großer oder kleiner Schiffe, die möglicherweise verdächtig sind, so früh wie möglich festzustellen. 

5. Fischereifahrzeuge sollten sich stets identifizieren, wenn sie von Flugzeugen oder Schiffen, die im Rahmen der 
Operation ATALANTA oder anderer internationaler oder nationaler Maßnahmen zur Bekämpfung der Piraterie im 
Einsatz sind, dazu aufgefordert werden. 

6. Militärschiffe, Handelsschiffe und Fischereifahrzeuge sollten unverzüglich auf Identifizierungsanfragen von Fischerei
fahrzeugen, denen sie sich nähern, reagieren (um letzteren — insbesondere wenn sie gerade im Fangeinsatz sind — 
gegebenenfalls eine frühzeitige Flucht zu ermöglichen). 

III. Im Falle eines Angriffs 

1. Warnen Sie im Falle eines Angriffs oder der Sichtung eines verdächtigen Boots die zuständigen Behörden (UKMTO 
und MSCHOA) und den Rest der Flotte. 

2. Übermitteln Sie die Kontaktdaten eines zweiten mit dem Schiff vertrauten Kapitäns (der sich an Land befindet), 
dessen Kenntnis des Schiffs zum Erfolg einer militärischen Intervention beitragen könnte. 

N u r f ü r R i n g w a d e n f ä n g e r g e l t e n d e E m p f e h l u n g e n 

3. Evakuieren Sie das gesamte Personal vom Deck und aus dem Ausguck. 

4. Haben Piraten die Kontrolle über das Schiff übernommen und ist das Ringwadennetz ausgebracht, wirken Sie darauf 
hin, dass die Piraten das Wiedereinholen des Netzes gestatten. Wird das Wiedereinholen des Netzes gestattet, befolgen 
Sie die Anweisungen für das Verstauen des Netzes und erklären Sie die Funktionsweise des Fanggeschirrs, um 
Missverständnisse zu vermeiden.
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